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Abkommen 
zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und 
der Republik Kroatien zur Vermeidung der 

Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der 
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 
und zur Verhinderung der Steuerverkürzung 

und -umgehung 

Abgeschlossen in Davos am 22. Januar 2025 
Zustimmung des Landtags: 9. Mai 20251 

Inkrafttreten: 26. Juli 2025 

Präambel 
Das Fürstentum Liechtenstein und die Republik Kroatien, 
in Anbetracht des Wunsches, ihre wirtschaftlichen Beziehungen weiterzu-
entwickeln und ihre Zusammenarbeit in Steuerangelegenheiten zu vertie-
fen, 
in der Absicht, ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen abzu-
schliessen, ohne Möglichkeiten zur Nicht- oder Niedrigbesteuerung durch 
Steuerverkürzung oder -umgehung zu schaffen (unter anderem durch 
missbräuchliche Gestaltungen mit dem Ziel des Erhalts von in diesem Ab-
kommen vorgesehenen Erleichterungen zum mittelbaren Nutzen von in 
Drittstaaten ansässigen Personen), 
sind wie folgt übereingekommen: 

 
1 Bericht und Antrag der Regierung Nr. 14/2025 
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Art. 1 

Unter das Abkommen fallende Personen 

1) Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder 
in beiden Vertragsstaaten ansässig sind. 

2) Im Sinne dieses Abkommens gelten Einkünfte, die durch oder über 
Rechtsträger oder Gebilde bezogen werden, die nach dem Steuerrecht eines 
der beiden Vertragsstaaten als vollständig oder teilweise steuerlich trans-
parent gelten, als Einkünfte einer in einem Vertragsstaat ansässigen Per-
son, jedoch nur, soweit die Einkünfte für Zwecke der Besteuerung durch 
diesen Vertragsstaat als Einkünfte einer in diesem Vertragsstaat ansässigen 
Person gelten. 

Art. 2 

Unter das Abkommen fallende Steuern 

1) Dieses Abkommen gilt, ohne Rücksicht auf die Art der Erhebung, 
für Steuern vom Einkommen und vom Vermögen, die für Rechnung eines 
Vertragsstaates oder einer seiner Gebietskörperschaften erhoben werden. 

2) Als Steuern vom Einkommen und vom Vermögen gelten alle Steuern, 
die vom Gesamteinkommen, vom Gesamtvermögen oder von Teilen des 
Einkommens oder des Vermögens erhoben werden, einschliesslich der 
Steuern vom Gewinn aus der Veräusserung beweglichen oder unbewegli-
chen Vermögens, der Steuern vom Gesamtbetrag der von Unternehmen 
gezahlten Löhne oder Gehälter sowie der Steuern vom Vermögenszuwachs. 

3) Zu den bestehenden Steuern, für die das Abkommen gilt, gehören 
insbesondere: 
a) in der Republik Kroatien: 

i) die Gewinnsteuer; 
ii) die Einkommensteuer; 
iii) die lokale Einkommensteuer einschliesslich aller sonstiger auf eine 

dieser Steuern erhobenen Zuschläge; 
(im Folgenden als "kroatische Steuer" bezeichnet); 

b) im Fürstentum Liechtenstein: 
i) die Erwerbssteuer; 
ii) die Ertragssteuer; 
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iii) die Grundstücksgewinnsteuer; und 
iv) die Vermögenssteuer 
(im Folgenden als "liechtensteinische Steuer" bezeichnet). 

4) Dieses Abkommen gilt auch für alle Steuern gleicher oder im Wesent-
lichen ähnlicher Art, die nach der Unterzeichnung dieses Abkommens 
neben den bestehenden Steuern oder an deren Stelle erhoben werden. Die 
zuständigen Behörden der Vertragsstaaten teilen einander die in ihren 
Steuergesetzen eingetretenen bedeutsamen Änderungen mit. 

Art. 3 

Allgemeine Begriffsbestimmungen 

1) Im Sinne dieses Abkommens, wenn der Zusammenhang nichts an-
deres erfordert: 
a) bedeutet der Ausdruck "Kroatien" das Gebiet der Republik Kroatien 

sowie die an die Hoheitsgewässer angrenzenden Meeresgebiete, ein-
schliesslich dem Meeresgrund und Meeresuntergrund, über die der Re-
publik Kroatien in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht und dem 
Recht der Republik Kroatiens Hoheitsrechte und die Gerichtsbarkeit 
zustehen; 

b) bedeutet der Ausdruck "Liechtenstein" das Fürstentum Liechtenstein 
und, wenn im geografischen Sinn verwendet, das Hoheitsgebiet des 
Fürstentums Liechtenstein in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht 
und seinen nationalen Rechtsvorschriften; 

c) bedeuten die Ausdrücke "ein Vertragsstaat" und "der andere Vertrags-
staat" je nach Zusammenhang Kroatien oder Liechtenstein; 

d) umfasst der Ausdruck "Person" eine natürliche Person, eine Gesell-
schaft, einen ruhenden Nachlass sowie alle anderen Personenvereini-
gungen; 

e) bedeutet der Ausdruck "Gesellschaft" juristische Personen oder Rechts-
träger, die für die Besteuerung wie juristische Personen behandelt wer-
den; 

f) bezieht sich der Ausdruck "Unternehmen" auf die Ausübung einer 
Geschäftstätigkeit; 

g) bedeuten die Ausdrücke "Unternehmen eines Vertragsstaates" und 
"Unternehmen des anderen Vertragsstaates", je nachdem, ein Unter-
nehmen, das von einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person betrie-
ben wird, oder ein Unternehmen, das von einer im anderen Vertrags-
staat ansässigen Person betrieben wird; 
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h) bedeutet der Ausdruck "internationaler Verkehr" jede Beförderung 
mit einem Seeschiff oder Luftfahrzeug, es sei denn, das Seeschiff oder 
Luftfahrzeug wird ausschliesslich zwischen Orten in einem Vertrags-
staat betrieben und das Unternehmen, das das Seeschiff oder Luftfahr-
zeug betreibt, ist kein Unternehmen dieses Vertragsstaates; 

i) bedeutet der Ausdruck "zuständige Behörde": 
i) in Kroatien, der Finanzminister oder sein bevollmächtigter Vertre-

ter; 
ii) in Liechtenstein, die Steuerverwaltung; 

j) bedeutet der Ausdruck "Staatsangehöriger" in Bezug auf einen Vertrags-
staat: 
i) jede natürliche Person, die die Staatsangehörigkeit dieses Vertrags-

staates besitzt; und 
ii) jede Person, die keine natürliche Person ist, die ihren Status als 

solche nach dem in diesem Vertragsstaat geltenden Recht erlangt 
hat; 

k) schliesst der Ausdruck "Geschäftstätigkeit" auch die Ausübung einer 
freiberuflichen oder sonstigen selbständigen Tätigkeit ein; 

l) bedeutet der Ausdruck "anerkannter Pensionsfonds" eines Vertrags-
staates ein in diesem Vertragsstaat errichteter Rechtsträger oder ein in 
diesem Vertragsstaat errichtetes Gebilde: 
i) der oder das ausschliesslich oder fast ausschliesslich errichtet und 

betrieben wird, um für natürliche Personen Altersversorgungs-
leistungen und Zusatz- oder Nebenleistungen zu verwalten oder 
zu erbringen, und als solcher beziehungsweise solches der Auf-
sicht durch diesen Vertragsstaat oder eine seiner Gebietskörper-
schaften untersteht; oder 

ii) der oder das ausschliesslich oder fast ausschliesslich errichtet und 
betrieben wird, um für unter Ziff. i beschriebene Rechtsträger oder 
Gebilde Mittel anzulegen. 

2) Bei der Anwendung des Abkommens durch einen Vertragsstaat hat, 
wenn der Zusammenhang nichts anderes erfordert, jeder im Abkommen 
nicht definierte Ausdruck die Bedeutung, die ihm im Anwendungszeit-
raum nach dem Recht dieses Vertragsstaates über die Steuern zukommt, 
für die das Abkommen gilt, wobei die Bedeutung nach dem in diesem Ver-
tragsstaat anzuwendenden Steuerrecht den Vorrang vor einer Bedeutung 
hat, die der Ausdruck nach anderem Recht dieses Vertragsstaates hat. 



5 

 

Art. 4 

Ansässige Person 

1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck "eine in einem 
Vertragsstaat ansässige Person" eine Person, die nach dem Recht dieses 
Vertragsstaates dort auf Grund ihres Wohnsitzes, ihres ständigen Aufent-
halts, des Ortes ihrer Geschäftsleitung oder eines anderen ähnlichen 
Merkmals steuerpflichtig ist, und umfasst auch diesen Vertragsstaat und 
seine Gebietskörperschaften. Der Ausdruck umfasst jedoch nicht eine 
Person, die in diesem Vertragsstaat nur mit Einkünften aus Quellen in die-
sem Vertragsstaat oder mit in diesem Vertragsstaat gelegenem Vermögen 
steuerpflichtig ist. 

2) Ist nach Abs. 1 eine natürliche Person in beiden Vertragsstaaten an-
sässig, so gilt Folgendes: 
a) Die Person gilt als nur in dem Vertragsstaat ansässig, in dem sie über 

eine ständige Wohnstätte verfügt; verfügt sie in beiden Vertragsstaaten 
über eine ständige Wohnstätte, so gilt sie als nur in dem Vertragsstaat 
ansässig, zu dem sie die engeren persönlichen und wirtschaftlichen Be-
ziehungen hat (Mittelpunkt der Lebensinteressen). 

b) Kann nicht bestimmt werden, in welchem Vertragsstaat die Person den 
Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen hat, oder verfügt sie in keinem der 
Vertragsstaaten über eine ständige Wohnstätte, so gilt sie als nur in 
dem Vertragsstaat ansässig, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
hat. 

c) Hat die Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in beiden Vertragsstaa-
ten oder in keinem der Vertragsstaaten, so gilt sie als nur in dem Ver-
tragsstaat ansässig, dessen Staatsangehöriger sie ist. 

d) Ist die Person Staatsangehöriger beider Vertragsstaaten oder keines der 
Vertragsstaaten, so regeln die zuständigen Behörden der Vertragsstaa-
ten die Frage in gegenseitigem Einvernehmen. 

3) Ist nach Abs. 1 eine andere als eine natürliche Person in beiden Ver-
tragsstaaten ansässig, so gilt sie als nur in dem Vertragsstaat ansässig, in 
dem sich der Ort ihrer tatsächlichen Geschäftsleitung befindet. 

Art. 5 

Betriebsstätte 

1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck "Betriebs-
stätte" eine feste Geschäftseinrichtung, durch die die Geschäftstätigkeit 
eines Unternehmens ganz oder teilweise ausgeübt wird. 
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2) Der Ausdruck "Betriebsstätte" umfasst insbesondere: 
a) einen Ort der Leitung; 
b) eine Zweigniederlassung; 
c) eine Geschäftsstelle; 
d) eine Fabrikationsstätte; 
e) eine Werkstätte und 
f) ein Bergwerk, ein Öl- oder Gasvorkommen, einen Steinbruch oder eine 

andere Stätte der Ausbeutung von Bodenschätzen. 

3) Eine Bauausführung oder Montage ist nur dann eine Betriebsstätte, 
wenn ihre Dauer zwölf Monate überschreitet. 

4) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels gelten 
nicht als Betriebsstätten: 
a) Einrichtungen, die ausschliesslich zur Lagerung, Ausstellung oder Aus-

lieferung von Gütern oder Waren des Unternehmens benutzt werden; 
b) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschliess-

lich zur Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung unterhalten werden; 
c) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschliess-

lich zu dem Zweck unterhalten werden, durch ein anderes Unterneh-
men bearbeitet oder verarbeitet zu werden; 

d) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschliesslich zu dem Zweck un-
terhalten wird, für das Unternehmen Güter oder Waren einzukaufen 
oder Informationen zu beschaffen; 

e) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschliesslich zu dem Zweck un-
terhalten wird, für das Unternehmen andere Tätigkeiten auszuüben; 

f) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschliesslich zu dem Zweck un-
terhalten wird, mehrere der unter den Bst. a bis e genannten Tätigkei-
ten auszuüben, 

vorausgesetzt, dass diese Tätigkeit oder, im Fall des Bst. f, die Gesamttä-
tigkeit der festen Geschäftseinrichtung vorbereitender Art ist oder eine 
Hilfstätigkeit darstellt. 

5) Abs. 4 gilt nicht für eine von einem Unternehmen genutzte oder un-
terhaltene feste Geschäftseinrichtung, wenn dasselbe Unternehmen oder 
ein eng verbundenes Unternehmen an demselben Ort oder an einem an-
deren Ort in demselben Vertragsstaat Geschäftstätigkeiten ausübt und 
a) dieser Ort oder der andere Ort für das Unternehmen oder das eng ver-

bundene Unternehmen nach den Bestimmungen dieses Artikels eine 
Betriebsstätte darstellt, oder 
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b) die Gesamttätigkeit, die sich aus den von den beiden Unternehmen an 
demselben Ort oder von demselben Unternehmen oder eng verbunde-
nen Unternehmen an den beiden Orten ausgeübten Tätigkeiten ergibt, 
weder vorbereitender Art ist noch eine Hilfstätigkeit darstellt, 

vorausgesetzt, dass die von den beiden Unternehmen am selben Ort oder 
von demselben Unternehmen oder eng verbundenen Unternehmen an den 
beiden Orten ausgeübten Geschäftstätigkeiten einander ergänzende Funk-
tionen darstellen, die Teile eines zusammenhängenden Geschäftsbetriebes 
sind. 

6) Ungeachtet der Bestimmungen der Abs. 1 und 2, jedoch vorbehalt-
lich des Abs. 7, wird, wenn eine Person in einem Vertragsstaat für ein Un-
ternehmen tätig ist und dabei gewöhnlich Verträge schliesst oder gewöhn-
lich die führende Rolle beim Abschluss von Verträgen einnimmt, die re-
gelmässig ohne weitere wesentliche Änderung durch das Unternehmen 
geschlossen werden, und es sich dabei um Verträge 
a) im Namen des Unternehmens, oder 
b) zur Übertragung des Eigentums an oder zur Gewährung des Nutzungs-

rechts für Vermögen, das diesem Unternehmen gehört oder für das es 
das Nutzungsrecht besitzt, oder 

c) zur Erbringung von Dienstleistungen durch dieses Unternehmen 
handelt, das Unternehmen so behandelt, als habe es in diesem Vertragsstaat 
für alle von der Person für das Unternehmen ausgeübten Tätigkeiten eine 
Betriebsstätte, es sei denn, diese Tätigkeiten beschränken sich auf die in 
Abs. 4 genannten Tätigkeiten, die, würden sie durch eine feste Geschäfts-
einrichtung (ausser eine feste Geschäftseinrichtung, auf die Abs. 5 Anwen-
dung finden würde) ausgeübt, diese Einrichtung nach den Bestimmungen 
des genannten Absatzes nicht zu einer Betriebsstätte machten. 

7) Abs. 6 gilt nicht, wenn die in einem Vertragsstaat für ein Unterneh-
men des anderen Vertragsstaates tätige Person im erstgenannten Vertrags-
staat eine Geschäftstätigkeit als unabhängiger Vertreter ausübt und im 
Rahmen dieser ordentlichen Geschäftstätigkeit für das Unternehmen han-
delt. Ist eine Person jedoch ausschliesslich oder nahezu ausschliesslich für 
ein oder mehrere Unternehmen tätig, mit dem beziehungsweise denen sie 
eng verbunden ist, so gilt diese Person in Bezug auf dieses beziehungs-
weise diese Unternehmen nicht als unabhängiger Vertreter im Sinne dieses 
Absatzes. 
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8) Allein dadurch, dass eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesell-
schaft eine Gesellschaft beherrscht oder von einer Gesellschaft beherrscht 
wird, die im anderen Vertragsstaat ansässig ist oder dort (entweder durch 
eine Betriebsstätte oder auf andere Weise) ihre Geschäftstätigkeit ausübt, 
wird keine der beiden Gesellschaften zur Betriebsstätte der anderen. 

9) Eine Person oder ein Unternehmen ist im Sinne dieses Artikels mit 
einem Unternehmen eng verbunden, wenn allen massgeblichen Tatsachen 
und Umständen zufolge die Person das Unternehmen oder das Unterneh-
men die Person beherrscht oder beide von denselben Personen oder Un-
ternehmen beherrscht werden. In jedem Fall gilt eine Person oder ein Un-
ternehmen als mit einem Unternehmen eng verbunden, wenn einer von 
beiden mittelbar oder unmittelbar mehr als 50 Prozent der Eigentums-
rechte am anderen (oder bei einer Gesellschaft mehr als 50 Prozent der 
Gesamtstimmrechte und des Gesamtwerts der Anteile der Gesellschaft oder 
der Eigenkapitalrechte an der Gesellschaft) besitzt oder wenn eine weitere 
Person oder ein weiteres Unternehmen mittelbar oder unmittelbar mehr 
als 50 Prozent der Eigentumsrechte (oder bei einer Gesellschaft mehr als 
50 Prozent der Gesamtstimmrechte und des Gesamtwerts der Anteile der 
Gesellschaft oder der Eigentumsrechte an der Gesellschaft) an der Person 
und dem Unternehmen oder an den beiden Unternehmen besitzt. 

Art. 6 

Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen 

1) Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus un-
beweglichem Vermögen (einschliesslich der Einkünfte aus land- und forst-
wirtschaftlichen Betrieben) bezieht, das im anderen Vertragsstaat liegt, 
können im anderen Vertragsstaat besteuert werden. 

2) Der Ausdruck "unbewegliches Vermögen" hat die Bedeutung, die 
ihm nach dem Recht des Vertragsstaates zukommt, in dem das Vermögen 
liegt. Der Ausdruck umfasst in jedem Fall das Zubehör zum unbewegli-
chen Vermögen, das lebende und tote Inventar land- und forstwirtschaft-
licher Betriebe, die Rechte, für die die Vorschriften des Privatrechts über 
Grundstücke gelten, Nutzungsrechte an unbeweglichem Vermögen sowie 
Rechte auf veränderliche oder feste Vergütungen für die Ausbeutung oder 
das Recht auf Ausbeutung von Mineralvorkommen, Quellen und anderen 
Bodenschätzen; Schiffe und Luftfahrzeuge gelten nicht als unbewegliches 
Vermögen. 

3) Abs. 1 gilt für die Einkünfte aus der unmittelbaren Nutzung, der 
Vermietung oder Verpachtung sowie jeder anderen Art der Nutzung un-
beweglichen Vermögens. 
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4) Die Abs. 1 und 3 gelten auch für Einkünfte aus unbeweglichem Ver-
mögen eines Unternehmens. 

Art. 7 

Unternehmensgewinne 

1) Gewinne eines Unternehmens eines Vertragsstaates können nur in 
diesem Vertragsstaat besteuert werden, es sei denn, das Unternehmen übt 
seine Geschäftstätigkeit im anderen Vertragsstaat durch eine dort gelegene 
Betriebsstätte aus. Übt das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit auf diese 
Weise aus, so können die Gewinne des Unternehmens im anderen Ver-
tragsstaat besteuert werden, jedoch nur insoweit, als sie dieser Betriebs-
stätte zugerechnet werden können. 

2) Bei der Anwendung dieses Artikels sowie von Art. 22 sind die Ge-
winne, die der in Abs. 1 genannten Betriebsstätte in jedem Vertragsstaat 
zuzurechnen sind, die Gewinne, die sie hätte erzielen können, insbeson-
dere im Verkehr mit anderen Teilen des Unternehmens, dessen Betriebs-
stätte sie ist, wenn sie als selbständiges und unabhängiges Unternehmen 
eine gleiche oder ähnliche Geschäftstätigkeit unter gleichen oder ähnlichen 
Bedingungen ausgeübt hätte; dabei sind die vom Unternehmen durch die 
Betriebsstätte und durch andere Unternehmensteile ausgeübten Funktio-
nen, eingesetzten Wirtschaftsgüter und übernommenen Risiken zu be-
rücksichtigen. 

3) Ändert ein Vertragsstaat die einer Betriebsstätte eines Unterneh-
mens eines Vertragsstaates zuzurechnenden Gewinne in Übereinstim-
mung mit Abs. 2 und besteuert er dementsprechend Gewinne des Unter-
nehmens, die bereits im anderen Vertragsstaat besteuert worden sind, so 
nimmt der andere Vertragsstaat eine entsprechende Änderung der von die-
sen Gewinnen erhobenen Steuer vor, soweit dies zur Beseitigung einer 
Doppelbesteuerung erforderlich ist. Bei dieser Änderung werden die zu-
ständigen Behörden der Vertragsstaaten einander erforderlichenfalls kon-
sultieren. 

4) Gehören zu den Gewinnen Einkünfte, die in anderen Artikeln die-
ses Abkommens behandelt werden, so werden die Bestimmungen jener 
Artikel durch die Bestimmungen dieses Artikels nicht berührt. 
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Art. 8 

Internationale Seeschifffahrt und Luftfahrt 

1) Gewinne eines Unternehmens eines Vertragsstaates aus dem Betrieb 
von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr können 
nur in diesem Vertragsstaat besteuert werden. 

2) Abs. 1 gilt auch für Gewinne aus der Beteiligung an einem Pool, 
einer Betriebsgemeinschaft oder einer internationalen Betriebsstelle. 

Art. 9 

Verbundene Unternehmen 

1) Wenn 
a) ein Unternehmen eines Vertragsstaates unmittelbar oder mittelbar an 

der Geschäftsleitung, der Kontrolle oder dem Kapital eines Unterneh-
mens des anderen Vertragsstaates beteiligt ist, oder 

b) dieselben Personen unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, 
der Kontrolle oder dem Kapital eines Unternehmens eines Vertrags-
staates und eines Unternehmens des anderen Vertragsstaates beteiligt 
sind, 

und in diesen Fällen die beiden Unternehmen in ihren kaufmännischen oder 
finanziellen Beziehungen an vereinbarte oder auferlegte Bedingungen ge-
bunden sind, die von denen abweichen, die unabhängige Unternehmen 
miteinander vereinbaren würden, so dürfen die Gewinne, die eines der 
Unternehmen ohne diese Bedingungen erzielt hätte, wegen dieser Bedin-
gungen aber nicht erzielt hat, den Gewinnen dieses Unternehmens zuge-
rechnet und entsprechend besteuert werden. 

2) Werden in einem Vertragsstaat den Gewinnen eines Unternehmens 
dieses Vertragsstaates Gewinne zugerechnet - und entsprechend besteuert -, 
mit denen ein Unternehmen des anderen Vertragsstaates in diesem Ver-
tragsstaat besteuert worden ist, und handelt es sich bei den zugerechneten 
Gewinnen um solche, die das Unternehmen des erstgenannten Vertrags-
staates erzielt hätte, wenn die zwischen den beiden Unternehmen verein-
barten Bedingungen die gleichen gewesen wären, die unabhängige Unter-
nehmen miteinander vereinbaren würden, so nimmt der andere Vertrags-
staat eine entsprechende Änderung der dort von diesen Gewinnen erho-
benen Steuer vor. Bei dieser Änderung sind die übrigen Bestimmungen 
dieses Abkommens zu berücksichtigen; erforderlichenfalls werden die zu-
ständigen Behörden der Vertragsstaaten einander konsultieren. 
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Art. 10 

Dividenden 

1) Dividenden, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft 
an eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person zahlt, können im ande-
ren Vertragsstaat besteuert werden. 

2) Diese Dividenden, die von einer in einem Vertragsstaat ansässigen 
Gesellschaft gezahlt werden, können auch in diesem Vertragsstaat nach 
dem Recht dieses Vertragsstaates besteuert werden; die Steuer darf aber, 
wenn der Nutzungsberechtigte der Dividenden eine in dem anderen Ver-
tragsstaat ansässige Person ist, nicht übersteigen: 
a) 0 vom Hundert des Bruttobetrages der Dividenden, wenn der Nut-

zungsberechtigte eine Gesellschaft ist, die während eines Zeitraums 
von 365 Tagen einschliesslich des Tages der Dividendenzahlung un-
mittelbar über mindestens 10 vom Hundert des Kapitals der die Divi-
denden zahlenden Gesellschaft verfügt (bei der Berechnung dieses 
Zeitraums bleiben Änderungen der Eigentumsverhältnisse unberück-
sichtigt, die sich unmittelbar aus einer Umstrukturierung, wie einer 
Fusion oder Spaltung, der die Anteile haltenden oder die Dividenden 
zahlenden Gesellschaft ergeben würden); 

b) 5 vom Hundert des Bruttobetrages der Dividenden in allen anderen 
Fällen. 

Dieser Absatz berührt nicht die Besteuerung der Gesellschaft in Bezug auf 
die Gewinne, aus denen die Dividenden gezahlt werden. 

3) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck "Dividenden" bedeutet 
Einkünfte aus Aktien, Genussaktien oder Genussscheinen, Kuxen, Grün-
deranteilen oder anderen Rechten - ausgenommen Forderungen - mit Ge-
winnbeteiligung sowie aus sonstigen Gesellschaftsanteilen stammende 
Einkünfte, die nach dem Recht des Vertragsstaates, in dem die ausschüt-
tende Gesellschaft ansässig ist, den Einkünften aus Aktien steuerlich gleich-
gestellt sind. 

4) Die Abs. 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Ver-
tragsstaat ansässige Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, in dem 
die die Dividenden zahlende Gesellschaft ansässig ist, eine Geschäftstätig-
keit durch eine dort gelegene Betriebsstätte ausübt und die Beteiligung, für 
die die Dividenden gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebsstätte ge-
hört. In diesem Fall ist Art. 7 anzuwenden. 
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5) Bezieht eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft Gewinne 
oder Einkünfte aus dem anderen Vertragsstaat, so darf dieser andere Ver-
tragsstaat weder die von der Gesellschaft gezahlten Dividenden besteuern, 
es sei denn, dass diese Dividenden an eine im anderen Vertragsstaat ansäs-
sige Person gezahlt werden oder dass die Beteiligung, für die die Dividen-
den gezahlt werden, tatsächlich zu einer im anderen Vertragsstaat gelege-
nen Betriebsstätte gehört, noch Gewinne der Gesellschaft einer Steuer für 
nichtausgeschüttete Gewinne unterwerfen, selbst wenn die gezahlten Di-
videnden oder die nichtausgeschütteten Gewinne ganz oder teilweise aus 
im anderen Vertragsstaat erzielten Gewinnen oder Einkünften bestehen. 

Art. 11 

Zinsen 

1) Zinsen, die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine im anderen 
Vertragsstaat ansässige Person gezahlt werden, können im anderen Ver-
tragsstaat besteuert werden. 

2) Zinsen, die aus einem Vertragsstaat stammen, können jedoch auch 
in diesem Vertragsstaat nach dem Recht dieses Vertragsstaates besteuert 
werden; die Steuer darf aber, wenn der Nutzungsberechtigte der Zinsen 
eine in dem anderen Vertragsstaat ansässige Person ist, 5 vom Hundert des 
Bruttobetrages der Zinsen nicht übersteigen. 

3) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck "Zinsen" bedeutet Ein-
künfte aus Forderungen jeder Art, auch wenn die Forderungen durch 
Pfandrechte an Grundstücken gesichert oder mit einer Beteiligung am Ge-
winn des Schuldners ausgestattet sind, und insbesondere Einkünfte aus öf-
fentlichen Anleihen und aus Obligationen einschliesslich der damit ver-
bundenen Aufgelder und der Gewinne aus Losanleihen. Zuschläge für 
verspätete Zahlung gelten nicht als Zinsen im Sinne dieses Artikels. 

4) Die Abs. 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Ver-
tragsstaat ansässige Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, aus 
dem die Zinsen stammen, eine Geschäftstätigkeit durch eine dort gelegene 
Betriebsstätte ausübt und die Forderung, für die die Zinsen gezahlt wer-
den, tatsächlich zu dieser Betriebsstätte gehört. In diesem Fall ist Art. 7 
anzuwenden. 

5) Zinsen gelten dann als aus einem Vertragsstaat stammend, wenn der 
Schuldner eine in diesem Vertragsstaat ansässige Person ist. Hat aber der 
Schuldner der Zinsen, ohne Rücksicht darauf, ob er in einem Vertragsstaat 
ansässig ist oder nicht, in einem Vertragsstaat eine Betriebsstätte und ist 
die Schuld, für die die Zinsen gezahlt werden, für Zwecke der Betriebs-



13 

 

stätte eingegangen worden und trägt die Betriebsstätte die Zinsen, so gel-
ten die Zinsen als aus dem Vertragsstaat stammend, in dem die Betriebs-
stätte liegt. 

6) Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberechtigten 
oder zwischen jedem von ihnen und einem Dritten besondere Beziehun-
gen und übersteigen deshalb die Zinsen, gemessen an der zugrundeliegen-
den Forderung, den Betrag, den Schuldner und Nutzungsberechtigter 
ohne diese Beziehungen vereinbart hätten, so wird dieser Artikel nur auf 
den letzteren Betrag angewendet. In diesem Fall kann der übersteigende 
Betrag nach dem Recht eines jeden Vertragsstaates und unter Berücksich-
tigung der anderen Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden. 

Art. 12 

Lizenzgebühren 

1) Lizenzgebühren, die aus einem Vertragsstaat stammen und deren 
Nutzungsberechtigter eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person ist, 
können im anderen Vertragsstaat besteuert werden. 

2) Lizenzgebühren, die aus einem Vertragsstaat stammen, können je-
doch auch in diesem Vertragsstaat nach dem Recht dieses Vertragsstaates 
besteuert werden; die Steuer darf aber 5 vom Hundert des Bruttobetrags 
der Lizenzgebühren nicht übersteigen. 

3) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck "Lizenzgebühren" be-
deutet Vergütungen jeder Art, die für die Benutzung oder für das Recht 
auf Benutzung von Urheberrechten an literarischen, künstlerischen oder 
wissenschaftlichen Werken, einschliesslich kinematographischer Filme, 
von Patenten, Marken, Mustern oder Modellen, Plänen, geheimen For-
meln oder Verfahren oder für die Mitteilung gewerblicher, kaufmänni-
scher oder wissenschaftlicher Erfahrungen gezahlt werden. 

4) Die Abs. 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Ver-
tragsstaat ansässige Nutzungsberechtigte der Lizenzgebühren im anderen 
Vertragsstaat, aus dem die Lizenzgebühren stammen, eine Geschäftstätig-
keit durch eine dort gelegene Betriebsstätte ausübt und die Rechte oder 
Vermögenswerte, für die die Lizenzgebühren gezahlt werden, tatsächlich 
zu dieser Betriebsstätte gehören. In diesem Fall ist Art. 7 anzuwenden. 

5) Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberechtigten 
oder zwischen jedem von ihnen und einem Dritten besondere Beziehun-
gen und übersteigen deshalb die Lizenzgebühren, gemessen an der zu-
grundeliegenden Leistung, den Betrag, den Schuldner und Nutzungsbe-
rechtigter ohne diese Beziehungen vereinbart hätten, so wird dieser Artikel 
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nur auf den letzteren Betrag angewendet. In diesem Fall kann der über-
steigende Betrag nach dem Recht eines jeden Vertragsstaates und unter 
Berücksichtigung der anderen Bestimmungen dieses Abkommens besteu-
ert werden. 

Art. 13 

Gewinne aus der Veräusserung von Vermögen 

1) Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus der 
Veräusserung unbeweglichen Vermögens im Sinne des Art. 6 bezieht, das 
im anderen Vertragsstaat liegt, können im anderen Vertragsstaat besteuert 
werden. 

2) Gewinne aus der Veräusserung beweglichen Vermögens, das Be-
triebsvermögen einer Betriebsstätte ist, die ein Unternehmen eines Ver-
tragsstaates im anderen Vertragsstaat hat, einschliesslich derartiger Ge-
winne, die bei der Veräusserung einer solchen Betriebsstätte (allein oder 
mit dem übrigen Unternehmen) erzielt werden, können im anderen Ver-
tragsstaat besteuert werden. 

3) Gewinne, die ein Unternehmen eines Vertragsstaates, welches See-
schiffe oder Luftfahrzeuge im internationalen Verkehr betreibt, aus der 
Veräusserung solcher Seeschiffe oder Luftfahrzeuge oder von bewegli-
chem Vermögen, das dem Betrieb dieser Seeschiffe oder Luftfahrzeuge 
dient, bezieht, können nur in diesem Vertragsstaat besteuert werden. 

4) Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus der 
Veräusserung von Anteilen oder vergleichbaren Rechten, wie Rechten an 
einer Personengesellschaft oder einem Trust, bezieht, können im anderen 
Vertragsstaat besteuert werden, sofern der Wert dieser Anteile oder ver-
gleichbaren Rechte zu irgendeinem Zeitpunkt während der der Veräusse-
rung vorangehenden 365 Tage zu mehr als 50 vom Hundert unmittelbar 
oder mittelbar auf in diesem anderen Vertragsstaat belegenem unbewegli-
chem Vermögen im Sinne des Art. 6 beruhte. 

5) Gewinne aus der Veräusserung des in den Abs. 1, 2, 3 und 4 nicht 
genannten Vermögens können nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, 
in dem der Veräusserer ansässig ist. 
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Art. 14 

Einkünfte aus unselbständiger Arbeit 

1) Vorbehaltlich der Art. 15, 17 und 18, können Gehälter, Löhne und 
ähnliche Vergütungen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus 
unselbständiger Arbeit bezieht, nur in diesem Vertragsstaat besteuert wer-
den, es sei denn, die Arbeit wird im anderen Vertragsstaat ausgeübt. Wird 
die Arbeit dort ausgeübt, so können die dafür bezogenen Vergütungen im 
anderen Vertragsstaat besteuert werden. 

2) Ungeachtet des Abs. 1 können Vergütungen, die eine in einem Ver-
tragsstaat ansässige Person für eine im anderen Vertragsstaat ausgeübte 
unselbständige Arbeit bezieht, nur im erstgenannten Vertragsstaat besteu-
ert werden, wenn 
a) der Empfänger sich im anderen Vertragsstaat insgesamt nicht länger als 

183 Tage innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten, der während 
des betreffenden Steuerjahres beginnt oder endet, aufhält und 

b) die Vergütungen von einem Arbeitgeber oder für einen Arbeitgeber 
gezahlt werden, der nicht im anderen Vertragsstaat ansässig ist, und 

c) die Vergütungen nicht von einer Betriebsstätte getragen werden, die 
der Arbeitgeber im anderen Vertragsstaat hat. 

3) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels kön-
nen Vergütungen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person für eine 
Beschäftigung als Mitglied der regulären Besatzung eines Schiffes oder 
Luftfahrzeugs an Bord eines Schiffes oder Luftfahrzeugs, das im interna-
tionalen Verkehr betrieben wird, mit Ausnahme eines Schiffes oder Luft-
fahrzeugs, das ausschliesslich im anderen Vertragsstaat betrieben wird, be-
zieht, nur im erstgenannten Vertragsstaat besteuert werden. 

Art. 15 

Aufsichtsrats- und Verwaltungsratsvergütungen 

Aufsichtsrats- und Verwaltungsratsvergütungen und ähnliche Zahlun-
gen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person in ihrer Eigenschaft 
als Mitglied des Aufsichts- oder Verwaltungsrats oder eines ähnlichen Or-
gans einer Gesellschaft bezieht, die im anderen Vertragsstaat ansässig ist, 
können im anderen Vertragsstaat besteuert werden. 
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Art. 16 

Künstler und Sportler 

1) Ungeachtet der Art. 7 und 14 können Einkünfte, die eine in einem 
Vertragsstaat ansässige Person als Künstler, wie Bühnen-, Film-, Rund-
funk- und Fernsehkünstler sowie Musiker, oder als Sportler aus ihrer im 
anderen Vertragsstaat persönlich ausgeübten Tätigkeit bezieht, im anderen 
Vertragsstaat besteuert werden. 

2) Fliessen Einkünfte aus einer von einem Künstler oder Sportler in 
dieser Eigenschaft persönlich ausgeübten Tätigkeit nicht dem Künstler oder 
Sportler selbst, sondern einer anderen Person zu, so können diese Ein-
künfte ungeachtet der Art. 7 und 14 in dem Vertragsstaat besteuert wer-
den, in dem der Künstler oder Sportler seine Tätigkeit ausübt. 

3) Die Abs. 1 und 2 gelten nicht für Einkünfte aus der von einem 
Künstler oder Sportler in einem Vertragsstaat ausgeübten Tätigkeit, wenn 
der Aufenthalt in diesem Vertragsstaat vollständig oder überwiegend aus 
öffentlichen Mitteln des anderen Vertragsstaates oder einer seiner Gebiets-
körperschaften oder gesetzlichen Organe unterstützt wird. In diesem Fall 
können die Einkünfte nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem 
der Künstler oder Sportler ansässig ist. 

Art. 17 

Ruhegehälter 

1) Vorbehaltlich des Art. 18 Abs. 2 können Ruhegehälter und ähnliche 
Vergütungen (einschliesslich Pauschalzahlungen), die an eine in einem Ver-
tragsstaat ansässige Person gezahlt werden, nur in diesem Vertragsstaat be-
steuert werden. 

2) Ungeachtet des Abs. 1 und vorbehaltlich des Art. 18 Abs. 2 können 
Ruhegehälter und ähnliche Vergütungen (einschliesslich Pauschalzahlun-
gen), die aufgrund der Sozialversicherungsgesetzgebung eines Vertrags-
staates geleistet werden, in diesem Vertragsstaat besteuert werden. 
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Art. 18 

Öffentlicher Dienst 

1) 
a) Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen, die von einem Vertrags-

staat oder einer seiner Gebietskörperschaften an eine natürliche Person 
für die diesem Vertragsstaat oder der Gebietskörperschaft geleisteten 
Dienste gezahlt werden, können nur in diesem Vertragsstaat besteuert 
werden. 

b) Diese Gehälter, Löhne und ähnlichen Vergütungen können jedoch nur 
im anderen Vertragsstaat besteuert werden, wenn die Dienste in die-
sem Vertragsstaat geleistet werden und die natürliche Person in diesem 
Vertragsstaat ansässig ist und 
i) ein Staatsangehöriger dieses Vertragsstaates ist oder 
ii) nicht ausschliesslich deshalb in diesem Vertragsstaat ansässig ge-

worden ist, um die Dienste zu leisten. 
2) 
a) Ungeachtet des Abs. 1 können Ruhegehälter oder ähnliche Vergütungen 

(einschliesslich Pauschalzahlungen), die von einem Vertragsstaat oder 
einer seiner Gebietskörperschaften oder aus einem von diesem Ver-
tragsstaat oder der Gebietskörperschaft errichteten Sondervermögen 
an eine natürliche Person für die diesem Vertragsstaat oder der Ge-
bietskörperschaft geleisteten Dienste gezahlt werden, nur in diesem 
Vertragsstaat besteuert werden. 

b) Diese Ruhegehälter oder ähnlichen Vergütungen (einschliesslich Pau-
schalzahlungen) können jedoch nur im anderen Vertragsstaat besteuert 
werden, wenn die natürliche Person in diesem Vertragsstaat ansässig 
ist und ein Staatsangehöriger dieses Vertragsstaates ist. 

3) Auf Gehälter, Löhne, Ruhegehälter und ähnliche Vergütungen (ein-
schliesslich Pauschalzahlungen) für Dienstleistungen, die im Zusammen-
hang mit einer Geschäftstätigkeit eines Vertragsstaates oder einer seiner 
Gebietskörperschaften erbracht werden, sind die Art. 14, 15, 16 und 17 
anzuwenden. 
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Art. 19 

Studenten 

Zahlungen, die ein Student, Praktikant oder Lehrling, der sich in einem 
Vertragsstaat ausschliesslich zum Studium oder zur Ausbildung aufhält 
und der im anderen Vertragsstaat ansässig ist oder dort unmittelbar vor 
der Einreise in dem erstgenannten Vertragsstaat ansässig war, für seinen 
Unterhalt, sein Studium oder seine Ausbildung erhält, dürfen im erstge-
nannten Vertragsstaat nicht besteuert werden, sofern diese Zahlungen aus 
Quellen ausserhalb dieses Vertragsstaates stammen. 

Art. 20 

Andere Einkünfte 

1) Einkünfte einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person, die in den 
vorstehenden Artikeln nicht behandelt wurden, können ohne Rücksicht 
auf ihre Herkunft nur in diesem Vertragsstaat besteuert werden. 

2) Abs. 1 ist auf andere Einkünfte als solche aus unbeweglichem Ver-
mögen im Sinne des Art. 6 Abs. 2 nicht anzuwenden, wenn der in einem 
Vertragsstaat ansässige Empfänger im anderen Vertragsstaat eine Ge-
schäftstätigkeit durch eine dort gelegene Betriebsstätte ausübt und die 
Rechte oder Vermögenswerte, für die die Einkünfte gezahlt werden, tat-
sächlich zu dieser Betriebsstätte gehören. In diesem Fall ist Art. 7 anzu-
wenden. 

Art. 21 

Vermögen 

1) Unbewegliches Vermögen im Sinne des Art. 6, das einer in einem 
Vertragsstaat ansässigen Person gehört und im anderen Vertragsstaat liegt, 
kann im anderen Vertragsstaat besteuert werden. 

2) Bewegliches Vermögen, das Betriebsvermögen einer Betriebsstätte 
ist, die ein Unternehmen eines Vertragsstaates im anderen Vertragsstaat 
hat, kann im anderen Vertragsstaat besteuert werden. 

3) Seeschiffe oder Luftfahrzeuge, die von einem Unternehmen eines 
Vertragsstaates im internationalen Verkehr betrieben werden, oder von 
beweglichem Vermögen, das dem Betrieb dieser Seeschiffe oder Luftfahr-
zeuge dient, können nur in diesem Vertragsstaat besteuert werden. 
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4) Alle anderen Vermögensteile einer in einem Vertragsstaat ansässigen 
Person können nur in diesem Vertragsstaat besteuert werden. 

Art. 22 

Methoden zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 

1) In Kroatien: 
a) Bezieht eine in Kroatien ansässige Person Einkünfte oder hat sie Ver-

mögen und können diese Einkünfte oder dieses Vermögen nach die-
sem Abkommen in Liechtenstein besteuert werden (ausser insoweit, 
als diese Bestimmungen die Besteuerung durch Liechtenstein lediglich 
deshalb zulassen, weil die Einkünfte auch von einer in Liechtenstein 
ansässigen Person erzielt werden oder das Vermögen auch von einer in 
Liechtenstein ansässigen Person gehalten wird), so gewährt Kroatien: 
i) einen Abzug von der Steuer auf das Einkommen dieser ansässigen 

Person in Höhe der in Liechtenstein gezahlten Erwerbssteuer; 
ii) einen Abzug von der Steuer auf das Vermögen dieser ansässigen 

Person in Höhe der in Liechtenstein gezahlten Vermögenssteuer. 
Ein solcher Abzug darf jedoch in keinem der beiden Fälle den Teil der 
Einkommensteuer oder der Vermögenssteuer übersteigen, der vor Ge-
währung des Abzugs festgesetzt wurde und, je nach Fall, den Einkünf-
ten oder dem Vermögen zuzurechnen ist, die in Liechtenstein besteu-
ert werden dürfen. 

b) Sind Einkünfte, die von einer in Kroatien ansässigen Person erzielt 
werden, oder Vermögen, das von einer in Kroatien ansässigen Person 
gehalten wird, gemäss einer Bestimmung des Abkommens in Kroatien 
von der Besteuerung ausgenommen, kann Kroatien dennoch bei der 
Festsetzung der Steuer auf die übrigen Einkünfte oder das übrige Ver-
mögen dieser Person die ausgenommenen Einkünfte oder das ausge-
nommene Vermögen berücksichtigen. 

2) In Liechtenstein: 
a) Bezieht eine in Liechtenstein ansässige Person Einkünfte oder hat sie 

Vermögen und können diese Einkünfte oder dieses Vermögen nach 
diesem Abkommen in Kroatien besteuert werden, so nimmt Liechten-
stein vorbehaltlich des Bst. b diese Einkünfte oder dieses Vermögen 
von der Besteuerung aus, kann aber bei der Festsetzung der Steuer für 
das übrige Einkommen oder Vermögen der Person das ausgenommene 
Einkommen oder Vermögen berücksichtigen. 
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b) Bezieht eine in Liechtenstein ansässige Person Einkünfte, die nach den 
Art. 10, 11, 12, 14, 15, 16 und 17 dieses Abkommens in Kroatien be-
steuert werden können, so rechnet Liechtenstein auf die vom Einkom-
men dieser Person zu erhebende liechtensteinische Steuer den Betrag 
an, der der nach dem Recht Kroatiens und den Bestimmungen dieses 
Abkommens gezahlten Steuer entspricht. Der anzurechnende Betrag 
darf jedoch die liechtensteinische Steuer nicht übersteigen, die auf die 
aus Kroatien bezogenen Einkünfte entfällt. 

c) Bezieht eine in Liechtenstein ansässige Person Einkünfte oder hat sie 
Vermögen und können diese Einkünfte oder dieses Vermögen nach 
den Bestimmungen dieses Abkommens nur in Kroatien besteuert wer-
den, so nimmt Liechtenstein diese Einkünfte oder dieses Vermögen 
von der Besteuerung aus, kann aber bei der Festsetzung der Steuer für 
das übrige Einkommen oder Vermögen der Person das ausgenommene 
Einkommen oder Vermögen berücksichtigen. 

Art. 23 

Gleichbehandlung 

1) Staatsangehörige eines Vertragsstaates dürfen im anderen Vertrags-
staat keiner Besteuerung oder damit zusammenhängenden Verpflichtung 
unterworfen werden, die anders oder belastender ist als die Besteuerung 
und die damit zusammenhängenden Verpflichtungen, denen Staatsange-
hörige des anderen Vertragsstaates unter gleichen Verhältnissen, insbeson-
dere hinsichtlich der Ansässigkeit, unterworfen sind oder unterworfen 
werden können. Diese Bestimmung gilt ungeachtet des Art. 1 auch für 
Personen, die in keinem Vertragsstaat ansässig sind. 

2) Staatenlose, die in einem Vertragsstaat ansässig sind, dürfen in kei-
nem Vertragsstaat einer Besteuerung oder damit zusammenhängenden 
Verpflichtung unterworfen werden, die anders oder belastender ist als die 
Besteuerung und die damit zusammenhängenden Verpflichtungen, denen 
Staatsangehörige des betreffenden Vertragsstaates unter gleichen Verhält-
nissen, insbesondere hinsichtlich der Ansässigkeit, unterworfen sind oder 
unterworfen werden können. 

3) Die Besteuerung einer Betriebsstätte, die ein Unternehmen eines Ver-
tragsstaates im anderen Vertragsstaat hat, darf in dem anderen Vertrags-
staat nicht ungünstiger sein als die Besteuerung von Unternehmen des an-
deren Vertragsstaates, die die gleiche Tätigkeit ausüben. Diese Bestim-
mung ist nicht so auszulegen, als verpflichte sie einen Vertragsstaat, den in 
dem anderen Vertragsstaat ansässigen Personen Steuerfreibeträge, -ver-
günstigungen und -ermässigungen auf Grund des Personenstandes oder 
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der Familienlasten zu gewähren, die er seinen ansässigen Personen ge-
währt. 

4) Sofern nicht Art. 9 Abs. 1, Art. 11 Abs. 6 oder Art. 12 Abs. 5 anzu-
wenden ist, sind Zinsen, Lizenzgebühren und andere Entgelte, die ein Un-
ternehmen eines Vertragsstaates an eine im anderen Vertragsstaat ansässige 
Person zahlt, bei der Ermittlung der steuerpflichtigen Gewinne dieses Un-
ternehmens unter den gleichen Bedingungen wie Zahlungen an eine im 
erstgenannten Vertragsstaat ansässige Person zum Abzug zuzulassen. 
Dementsprechend sind Schulden, die ein Unternehmen eines Vertrags-
staates gegenüber einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person hat, 
bei der Ermittlung des steuerpflichtigen Vermögens dieses Unternehmens 
unter den gleichen Bedingungen wie Schulden gegenüber einer im erstge-
nannten Vertragsstaat ansässigen Person zum Abzug zuzulassen. 

5) Unternehmen eines Vertragsstaates, deren Kapital ganz oder teil-
weise unmittelbar oder mittelbar einer im anderen Vertragsstaat ansässi-
gen Person oder mehreren solchen Personen gehört oder ihrer Kontrolle 
unterliegt, dürfen im erstgenannten Vertragsstaat keiner Besteuerung oder 
damit zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen werden, die an-
ders oder belastender ist als die Besteuerung und die damit zusammenhän-
genden Verpflichtungen, denen andere ähnliche Unternehmen des erstge-
nannten Vertragsstaates unterworfen sind oder unterworfen werden kön-
nen. 

6) Dieser Artikel gilt ungeachtet des Art. 2 für Steuern jeder Art und 
Bezeichnung. 

Art. 24 

Verständigungsverfahren 

1) Ist eine Person der Auffassung, dass Massnahmen eines Vertragsstaa-
tes oder beider Vertragsstaaten für sie zu einer Besteuerung führen oder 
führen werden, die diesem Abkommen nicht entspricht, so kann sie unbe-
schadet der nach dem innerstaatlichen Recht dieser Vertragsstaaten vorge-
sehenen Rechtsmittel ihren Fall der zuständigen Behörde des Vertrags-
staates, in dem sie ansässig ist, oder, sofern ihr Fall von Art. 23 Abs. 1 er-
fasst wird, der zuständigen Behörde des Vertragsstaates unterbreiten, des-
sen Staatsangehöriger sie ist. In Fällen, in denen die zuständige Behörde, 
der der Fall des Verständigungsverfahrens vorgelegt wurde, die Einwen-
dung des Steuerpflichtigen nicht für gerechtfertigt hält, unterrichtet oder 
konsultiert sie die zuständige Behörde des anderen Vertragsstaates. Der 
Fall muss innerhalb von drei Jahren nach der ersten Mitteilung der Mass-
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nahme unterbreitet werden, die zu einer dem Abkommen nicht entspre-
chenden Besteuerung führt. 

2) Hält die zuständige Behörde die Einwendung für begründet und ist 
sie selbst nicht in der Lage, eine befriedigende Lösung herbeizuführen, so 
wird sie sich bemühen, den Fall durch Verständigung mit der zuständigen 
Behörde des anderen Vertragsstaates so zu regeln, dass eine dem Abkom-
men nicht entsprechende Besteuerung vermieden wird. Die Verständi-
gungsregelung ist ungeachtet der Fristen des innerstaatlichen Rechts der 
Vertragsstaaten durchzuführen. 

3) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten werden sich bemü-
hen, Schwierigkeiten oder Zweifel, die bei der Auslegung oder Anwen-
dung des Abkommens entstehen, in gegenseitigem Einvernehmen zu be-
seitigen. Sie können auch gemeinsam darüber beraten, wie eine Doppelbe-
steuerung in Fällen vermieden werden kann, die im Abkommen nicht be-
handelt sind. 

4) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten können zur Herbei-
führung einer Einigung im Sinne der vorstehenden Absätze unmittelbar 
miteinander verkehren, gegebenenfalls auch durch eine aus ihnen oder ih-
ren Vertretern bestehende gemeinsame Kommission. 

Art. 25 

Informationsaustausch 

1) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten tauschen die Infor-
mationen aus, die zur Durchführung dieses Abkommens oder zur Verwal-
tung oder Anwendung des innerstaatlichen Rechts betreffend Steuern je-
der Art und Bezeichnung, die für Rechnung der Vertragsstaaten oder ihrer 
Gebietskörperschaften erhoben werden, voraussichtlich erheblich sind, 
soweit die diesem Recht entsprechende Besteuerung nicht dem Abkom-
men widerspricht. Der Informationsaustausch ist durch Art. 1 und 2 nicht 
eingeschränkt. 

2) Alle Informationen, die ein Vertragsstaat nach Abs. 1 erhalten hat, 
sind ebenso geheim zu halten wie die auf Grund des innerstaatlichen 
Rechts dieses Vertragsstaates beschafften Informationen und dürfen nur 
den Personen und Behörden (einschliesslich der Gerichte und der Verwal-
tungsbehörden) zugänglich gemacht werden, die mit der Veranlagung oder 
Erhebung, der Vollstreckung oder Strafverfolgung oder mit der Entschei-
dung von Rechtsmitteln hinsichtlich der in Abs. 1 genannten Steuern oder 
mit der Aufsicht über diese Personen oder Behörden befasst sind. Diese 
Personen oder Behörden dürfen die Informationen nur für diese Zwecke 
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verwenden. Sie dürfen die Informationen in einem öffentlichen Gerichts-
verfahren oder in einer Gerichtsentscheidung offen legen. Ungeachtet des 
Vorstehenden können Informationen, die ein Vertragsstaat erhalten hat, 
für andere Zwecke genutzt werden, wenn diese Informationen für diese 
anderen Zwecke nach dem Recht beider Vertragsstaaten genutzt werden 
können und die zuständige Behörde des informierenden Vertragsstaates 
mit dieser Verwendung einverstanden ist. 

3) Die Abs. 1 und 2 sind nicht so auszulegen, als verpflichteten sie einen 
Vertragsstaat, 
a) Verwaltungsmassnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen und 

der Verwaltungspraxis dieses oder des anderen Vertragsstaates abwei-
chen; 

b) Informationen zu erteilen, die nach den Gesetzen oder im üblichen 
Verwaltungsverfahren dieses oder des anderen Vertragsstaates nicht 
beschafft werden können; 

c) Informationen zu erteilen, die ein Handels-, Industrie, Gewerbe- oder 
Berufsgeheimnis oder ein Geschäftsverfahren preisgeben würden oder 
deren Erteilung der öffentlichen Ordnung (ordre public) widerspräche. 

4) Wenn ein Vertragsstaat in Übereinstimmung mit diesem Artikel um 
Erteilung von Informationen ersucht, wendet der andere Vertragsstaat zur 
Beschaffung der Informationen seine innerstaatlichen Ermittlungsbefug-
nisse an, auch wenn er die Informationen nicht für seine eigenen Steuer-
zwecke benötigt. Die Verpflichtung unterliegt den Beschränkungen des 
Abs. 3; diese sind aber nicht so auszulegen, als erlaubten sie einem Ver-
tragsstaat, die Erteilung der Informationen abzulehnen, nur weil er kein 
eigenes Interesse an ihnen hat. 

5) Abs. 3 ist nicht so auszulegen, als erlaube er einem Vertragsstaat, die 
Erteilung von Informationen abzulehnen, nur weil sie sich im Besitz einer 
Bank, einer anderen Finanzinstitution, eines Beauftragten, Bevollmächtig-
ten oder Treuhänders befinden oder weil sie sich auf Beteiligungen an einer 
Person beziehen. 

Art. 26 

Amtshilfe bei der Erhebung von Steuern 

1) Die Vertragsstaaten leisten sich gegenseitige Amtshilfe bei der Erhe-
bung von Steueransprüchen. Diese Amtshilfe ist durch Art. 1 und 2 nicht 
eingeschränkt. Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten können in 
gegenseitigem Einvernehmen regeln, wie dieser Artikel durchzuführen ist. 
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2) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck "Steueranspruch" be-
deutet einen Betrag, der auf Grund von Steuern jeder Art und Bezeich-
nung, die für Rechnung der Vertragsstaaten oder einer ihrer Gebietskör-
perschaften erhoben werden, geschuldet wird, soweit die Besteuerung die-
sem Abkommen oder anderen völkerrechtlichen Übereinkünften, denen 
die Vertragsstaaten beigetreten sind, nicht widerspricht, sowie mit diesem 
Betrag zusammenhängende Zinsen, Geldbussen und Kosten der Erhebung 
oder Sicherung. 

3) Ist der Steueranspruch eines Vertragsstaates nach dem Recht dieses 
Vertragsstaates vollstreckbar und wird er von einer Person geschuldet, die 
zu diesem Zeitpunkt nach dem Recht dieses Vertragsstaates die Erhebung 
nicht verhindern kann, wird dieser Steueranspruch auf Ersuchen der zu-
ständigen Behörde dieses Vertragsstaates für die Zwecke der Erhebung 
von der zuständigen Behörde des anderen Vertragsstaates anerkannt. Der 
Steueranspruch wird vom anderen Vertragsstaat nach dessen Rechtsvor-
schriften über die Vollstreckung und Erhebung seiner eigenen Steuern er-
hoben, als handele es sich bei dem Steueranspruch um einen Steueran-
spruch des anderen Vertragsstaates. 

4) Handelt es sich bei dem Steueranspruch eines Vertragsstaates um 
einen Anspruch, bei dem dieser Vertragsstaat nach seinem Recht Mass-
nahmen zur Sicherung der Erhebung einleiten kann, wird dieser Steueran-
spruch auf Ersuchen der zuständigen Behörde dieses Vertragsstaates zum 
Zwecke der Einleitung von Sicherungsmassnahmen von der zuständigen 
Behörde des anderen Vertragsstaates anerkannt. Der andere Vertragsstaat 
leitet nach seinen Rechtsvorschriften Sicherungsmassnahmen in Bezug auf 
diesen Steueranspruch ein, als wäre der Steueranspruch ein Steueran-
spruch dieses anderen Vertragsstaates, selbst wenn der Steueranspruch im 
Zeitpunkt der Einleitung dieser Massnahmen im erstgenannten Vertrags-
staat nicht vollstreckbar ist oder von einer Person geschuldet wird, die be-
rechtigt ist, die Erhebung zu verhindern. 

5) Ungeachtet der Abs. 3 und 4 unterliegt ein von einem Vertragsstaat 
für Zwecke der Abs. 3 oder 4 anerkannter Steueranspruch als solcher in 
diesem Vertragsstaat nicht den Verjährungsfristen oder den Vorschriften 
über die vorrangige Behandlung eines Steueranspruchs nach dem Recht 
dieses Vertragsstaates. Ferner hat ein Steueranspruch, der von einem Ver-
tragsstaat für Zwecke der Abs. 3 oder 4 anerkannt wurde, in diesem Ver-
tragsstaat nicht den Vorrang, den dieser Steueranspruch nach dem Recht 
des anderen Vertragsstaates hat. 

6) Verfahren im Zusammenhang mit dem Bestehen, der Gültigkeit oder 
der Höhe des Steueranspruchs eines Vertragsstaates können nicht bei den 
Gerichten oder Verwaltungsbehörden des anderen Vertragsstaates einge-
leitet werden. 
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7) Verliert der betreffende Steueranspruch, nachdem das Ersuchen eines 
Vertragsstaates nach den Abs. 3 oder 4 gestellt wurde und bevor der andere 
Vertragsstaat den betreffenden Steueranspruch erhoben und an den erst-
genannten Vertragsstaat ausgezahlt hat, 
a) im Falle eines Ersuchens nach Abs. 3 seine Eigenschaft als Steueran-

spruch des erstgenannten Vertragsstaates, der nach dem Recht dieses 
Vertragsstaates vollstreckbar ist und von einer Person geschuldet wird, 
die zu diesem Zeitpunkt nach dem Recht dieses Vertragsstaates die Er-
hebung nicht verhindern kann, oder 

b) im Falle eines Ersuchens nach Abs. 4 seine Eigenschaft als Steueran-
spruch des erstgenannten Vertragsstaates, für den dieser Vertragsstaat 
nach seinem Recht Massnahmen zur Sicherung der Erhebung einleiten 
kann, 

teilt die zuständige Behörde des erstgenannten Vertragsstaates dies der zu-
ständigen Behörde des anderen Vertragsstaates unverzüglich mit, und nach 
Wahl des anderen Vertragsstaates setzt der erstgenannte Vertragsstaat das 
Ersuchen entweder aus oder nimmt es zurück. 

8) Dieser Artikel ist nicht so auszulegen, als verpflichte er einen Ver-
tragsstaat: 
a) Verwaltungsmassnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen und 

der Verwaltungspraxis dieses oder des anderen Vertragsstaates abwei-
chen; 

b) Massnahmen durchzuführen, die der öffentlichen Ordnung (ordre 
public) widersprächen; 

c) Amtshilfe zu leisten, wenn der andere Vertragsstaat nicht alle angemes-
senen Massnahmen zur Erhebung oder Sicherung, die nach seinen Ge-
setzen oder seiner Verwaltungspraxis möglich sind, ausgeschöpft hat; 

d) Amtshilfe in Fällen zu leisten, in denen der Verwaltungsaufwand für 
diesen Vertragsstaat in einem eindeutigen Missverhältnis zu dem Nut-
zen steht, den der andere Vertragsstaat dadurch erlangt. 

Art. 27 

Mitglieder diplomatischer Missionen und konsularischer Vertretungen 

Dieses Abkommen berührt nicht die steuerlichen Vorrechte, die den 
Mitgliedern diplomatischer Missionen und konsularischer Vertretungen 
nach den allgemeinen Regeln des Völkerrechts oder auf Grund besonderer 
Übereinkünfte zustehen. 
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Art. 28 

Anspruch auf Abkommensvergünstigungen 

Ungeachtet der anderen Bestimmungen dieses Abkommens wird eine 
Vergünstigung nach diesem Abkommen nicht für bestimmte Einkünfte 
oder Vermögenswerte gewährt, wenn unter Berücksichtigung aller mass-
geblichen Tatsachen und Umstände die Feststellung gerechtfertigt ist, dass 
der Erhalt dieser Vergünstigung einer der Hauptzwecke einer Gestaltung 
oder Transaktion war, die unmittelbar oder mittelbar zu dieser Vergüns-
tigung geführt hat, es sei denn, es wird nachgewiesen, dass die Gewährung 
dieser Vergünstigung unter diesen Umständen mit dem Ziel und Zweck 
der einschlägigen Bestimmungen dieses Abkommens im Einklang steht. 

Art. 29 

Protokoll 

Das beigefügte Protokoll ist ein integraler Bestandteil dieses Abkom-
mens. 

Art. 30 

Inkrafttreten 

1) Dieses Abkommen tritt fünfzehn Tage nach dem Tag des Erhalts 
der letzteren schriftlichen Ratifikationsurkunde in Kraft, mit der ein Ver-
tragsstaat den anderen auf diplomatischem Wege mitteilt, dass die nach 
ihrer Rechtsordnung erforderlichen Verfahren für das Inkrafttreten dieses 
Abkommens abgeschlossen sind. Dieses Abkommen findet Anwendung 
auf Einkünfte, die erzielt werden, und Vermögen, das gehalten wird, in 
den Steuerjahren, die am oder nach dem 1. Januar des Kalenderjahres be-
ginnen, das auf das Jahr folgt, in dem dieses Abkommen in Kraft tritt. 

2) In Bezug auf Art. 25 findet dieses Abkommen Anwendung auf Er-
suchen, die am oder nach dem 1. Januar des Kalenderjahres gestellt wer-
den, das dem Jahr folgt, an dem dieses Abkommen in Kraft tritt, und nur 
in Bezug auf Veranlagungszeiträume, die am oder nach dem 1. Januar des 
Kalenderjahres beginnen, das auf das Jahr folgt, in dem dieses Abkommen 
in Kraft tritt. 
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Art. 31 

Kündigung 

Dieses Abkommen bleibt in Kraft, bis einer der Vertragsstaaten dem 
anderen auf diplomatischem Wege eine schriftliche Kündigungserklärung 
zu diesem Abkommen übermittelt, und zwar spätestens am 30. Juni eines 
Kalenderjahres, das auf den Ablauf einer Frist von fünf Jahren ab dem Da-
tum seines Inkrafttretens folgt. In diesem Fall findet dieses Abkommen 
nicht mehr Anwendung auf Einkünfte, die erzielt werden, und Vermögen, 
das gehalten wird, in den Steuerjahren, die am oder nach dem 1. Januar des 
Kalenderjahres beginnen, das auf das Jahr folgt, in dem die Kündigungs-
erklärung übermittelt wurde. 

Zu Urkund dessen haben die dazu rechtmässig ermächtigten Unter-
zeichner dieses Abkommen unterzeichnet. 

Geschehen in Davos am 22. Januar 2025, in zwei Urschriften in deut-
scher, kroatischer und englischer Sprache, wobei jeder Text in gleicher 
Weise massgeblich ist. Im Falle von Divergenzen bei der Auslegung ist der 
englische Text massgeblich. 

Für das  
Fürstentum Liechtenstein: 

Für die  
Republik Kroatien: 

gez. Dr. Daniel Risch 
Regierungschef 

gez. Andrej Plenković 
Premierminister 



28 

 

Protokoll 

Anlässlich der heutigen Unterzeichnung des Abkommens zwischen 
dem Fürstentum Liechtenstein und der Republik Kroatien zur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkom-
men und vom Vermögen und zur Verhinderung der Steuerverkürzung 
und -umgehung haben die Unterzeichner vereinbart, dass die nachstehen-
den Bestimmungen integraler Bestandteil dieses Abkommens sind. 
1. Zu Art. 2 (Unter das Abkommen fallende Steuern) und Art. 22 (Me-

thoden zur Vermeidung der Doppelbesteuerung): 
Es besteht Einvernehmen, dass bei einer in einem Vertragsstaat ansäs-
sigen Person, die nach diesem Abkommen der liechtensteinischen Ver-
mögenssteuer unterliegt, die Besteuerung des fiktiven Einkommens 
auf ein solches Vermögen ("Sollertrag") als Erwerbssteuer angesehen 
wird. 

2. Zu Art. 3 Abs. 1 Bst. d (Allgemeine Begriffsbestimmungen): 
Es besteht Einvernehmen darüber, dass im Rahmen dieses Abkom-
mens ein ruhender Nachlass nach liechtensteinischem Recht, der nach 
Art. 7 Abs. 3 des liechtensteinischen Steuergesetzes steuerpflichtig ist, 
das Vermögen einer verstorbenen Person in der Zeit zwischen dem 
Todeszeitpunkt und der Eigentumsübertragung an den oder die Erben 
darstellt. 

3. Zu Art. 3 Abs. 1 Bst. d (Allgemeine Begriffsbestimmungen) und Art. 4 
Abs. 1 (Ansässige Person): 
Es besteht Einvernehmen, dass 
a) Investmentfonds eines Vertragsstaates als eine in diesem Vertrags-

staat ansässige Person gelten; 
b) der Begriff "Investmentfonds" das Folgende bedeutet: 

i) in Kroatien, jeder Investmentfonds, jedes Gebilde oder jeder 
Rechtsträger, das oder der nach kroatischem Recht als Invest-
mentfonds angesehen wird; 

ii) in Liechtenstein, jeder Investmentfonds nach dem Gesetz über 
bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpa-
pieren (UCITSG), dem Gesetz über Investmentunternehmen 
für andere Werte oder Immobilien (IUG) und dem Gesetz 
über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMG); 
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c) die zuständigen Behörden vereinbaren können, dass kollektive An-
lageinstrumente, die nach einem Gesetz errichtet wurden, das nach 
dem Datum der Unterzeichnung dieses Abkommens eingeführt 
wurde, als ansässige Personen gelten; 

d) Stiftungen, Anstalten und Treuunternehmen mit Persönlichkeit, 
die in Liechtenstein gemäss Art. 44 Abs. 1 des liechtensteinischen 
Steuergesetzes steuerpflichtig sind, als in Liechtenstein ansässige 
Gesellschaften gelten; 

e) ein Rechtsträger oder eine Organisation, der oder die ausschliess-
lich zu karitativen, religiösen, humanitären, wissenschaftlichen, 
kulturellen oder ähnlichen Zwecken (oder zu mehr als einem dieser 
Zwecke) gegründet und betrieben wird und der oder die nach dem 
Recht dieses Vertragsstaates eine in diesem Vertragsstaat ansässige 
Person ist, auch dann als eine in diesem Vertragsstaat ansässige Ge-
sellschaft behandelt wird, wenn alle seine oder ihre Einkünfte oder 
Gewinne oder Teile davon nach dem innerstaatlichen Recht dieses 
Vertragsstaates von der Steuer befreit sind. 

4. Zu Art. 3 Abs. 1 Bst. d und l (Allgemeine Begriffsbestimmungen): 
Es besteht Einvernehmen, dass: 
a) anerkannte Pensionsfonds eines Vertragsstaates als eine in diesem 

Vertragsstaat ansässige Person gelten; 
b) der Begriff "anerkannter Pensionsfonds" das Folgende einschliesst: 

i) in Kroatien, alle Pensionsfonds oder -systeme, der oder das 
dem Rentenversicherungsgesetz, dem Gesetz über obligatori-
sche Pensionsfonds und dem Gesetz über freiwillige Pensi-
onsfonds untersteht; 

ii) in Liechtenstein, alle Pensionsfonds oder -systeme, der oder 
das dem Gesetz über die Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung, dem Gesetz über die Invalidenversicherung, dem Ge-
setz über die betriebliche Personalvorsorge und dem Gesetz 
betreffend die Aufsicht über Einrichtungen der betrieblichen 
Altersversorgung untersteht. 

5. Zu Art. 4 Abs. 1 (Ansässige Person) und Art. 15 (Aufsichtsrats- und 
Verwaltungsratsvergütungen): 
Es besteht Einvernehmen, dass Personen (einschliesslich Privatvermö-
gensstrukturen nach liechtensteinischem Recht), die in Liechtenstein 
ausschliesslich der Mindestertragssteuer unterliegen, ausser für die 
Zwecke des Art. 15, nicht als in Liechtenstein ansässig gelten. 
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6. Zu Art. 25 (Informationsaustausch): 
Es besteht Einvernehmen, dass für Zwecke des Abkommens 
a) ausgetauschte Informationen keinem anderen Vertragsstaat oder 

Hoheitsgebiet zugänglich gemacht werden dürfen, welcher bzw. 
welches nicht Partei dieses Abkommens ist; 

b) persönliche Daten verarbeitet und übermittelt werden können, so-
weit dies zum Informationsaustausch nach Art. 25 notwendig ist; 

c) jedes Auskunftsersuchen schriftlich erfolgen muss; 
d) im Falle der Kündigung des Abkommens gemäss Art. 31 die Ver-

traulichkeitsbestimmungen gemäss Art. 25 Abs. 2 in Bezug auf alle 
im Rahmen dieses Abkommens erlangten Informationen weiter 
gelten; 

e) das Inkrafttreten dieses Abkommens die Vertragsstaaten nicht daran 
hindert, die Bestimmungen des Abkommens vom 7. Dezember 2004 
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und dem Fürstentum 
Liechtenstein über Regelungen, die jenen der Richtlinie 2003/48/EG 
des Rates im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen in der Fas-
sung des Abänderungsprotokolls vom 28. Oktober 2015 gleichge-
stellt sind, oder das Übereinkommen über die gegenseitige Amts-
hilfe in Steuersachen vom 25. Januar 1988 in der Fassung des Ab-
änderungsprotokolls zum Übereinkommen über die gegenseitige 
Amtshilfe in Steuersachen vom 27. Mai 2010 anzuwenden. 

Zu Urkund dessen haben die dazu rechtmässig ermächtigten Unter-
zeichner dieses Protokoll unterzeichnet. 

Geschehen in Davos am 22. Januar 2025, in zwei Urschriften in deut-
scher, kroatischer und englischer Sprache, wobei jeder Text in gleicher 
Weise massgeblich ist. Im Falle von Divergenzen bei der Auslegung ist der 
englische Text massgeblich. 

Für das  
Fürstentum Liechtenstein: 

Für die  
Republik Kroatien: 

gez. Dr. Daniel Risch 
Regierungschef 

gez. Andrej Plenković 
Premierminister 
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